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§4
(1) Der Vorsitzende ist für den Gesundheits- und Ar

beitsschutz sowie Brandschutz in der Genossenschaft 
verantwortlich. Er hat die Arbeitsbedingungen so zu 
gestalten, daß die Gesundheit aller Betriebsangehöri
gen sowie aller in den Betriebsstätten Anwesenden 
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen (z. B. Ar
beitsschutzanordnungen, Hygienebestimmungen, Brand
schutzanordnungen), den Auflagen der im § 8 genann
ten staatlichen und gewerkschaftlichen Kontrollorgane 
des Gesündheits- und Arbeitsschutzes sowie Brand
schutzes. und den Beschlüssen der Mitgliederversamm
lung und des Vorstandes der Genossenschaft gesichert 
ist und planmäßig gefördert wird. Dabei hat er plan
mäßig die Unfall-, Gesundheits- und Brandgefahren 
durch komplexe Maßnahmen zu beseitigen bzw. zu 
mindern und darüber hinaus die Arbeit der Betriebs
angehörigen mit ökonomischem Nutzen zu erleichtern. 
E" ist verpflichtet, seine Befähigung zur Anleitung und 
Kontrolle auf den Gebieten des Gesundheits- und Ar
beitsschutzes sowie Brandschutzes nachzuweisen.

(2) Die Bestimmungen über die Pflichten des Vor
sitzenden im Gesundheits- und Arbeitsschutz sowie 
Brandschutz gelten für die unter § 3 Buchst, b genann
ten Betriebsangehörigen in ihren Verantwortungsberei
chen entsprechend. Festgestellte Mängel sowie aufge
tretene Unfälle und Schadensfälle sind dem Vorsit
zenden sofort zu melden.

(3) In den Genossenschaften, in denen keine gemein
same Gebäude- bzw. Maschinennutzung besteht, trägt 
das jeweilige Genossenschaftsmitglied in seinem Be
reich die Verantwortung für den Gesundheits- und Ar
beitsschutz sowie Brandschutz.

§5

Der Vorsitzende hat insbesondere' die Pflicht,
a) den Einsatz der Betriebsangehörigen, vor allem 

der Frauen, Jugendlichen und Schwerbeschädig
ten, sowie die Gestaltung und Verwendung der 
Arbeitsmittel entsprechend den Erfordernissen des 
Gesundheits- und Arbeitsschutzes sowie Brand
schutzes zu organisieren,

b) zu sichern, daß die von der Genossenschaft durch
geführten Leistungen und hergestellten Erzeug
nisse den Bestimmungen des Gesundheils- und 
Arbeitsschutzes sowie Brandschutzes entsprechen,

c) Arbeiten mit freigabe- bzw. überwachungspflich
tigen Produktionsmitteln oder Arbeitsverfahren 
innerhalb und außerhalb der Genossenschaft 
nur solchen Betriebsangehörigen zu übertragen, 
die die in den Arbeitsschutzanordnungen ge
forderte Befähigung vor dem dafür zuständigen 
Organ der Technischen Überwachung nachgewie
sen haben,

d) die ständige zweckentsprechende Verwendungs
fähigkeit der Arbeitsschutzmittel, Arbeitsschutz- 
und Hygienekleidung sowie die Einsatzbereit
schaft der Feuerlöschgeräte und -einrichtungen 
durch deren sachkundige Nutzung, sorgfältige 
Pflege und rechtzeitige Instandsetzung zu sichern,

e) bei unmittelbarer Gefahr für die Gesundheit der 
Mitglieder die Arbeit einstellen zu lassen,

f) dafür zu sorgen, daß Unfälle und Schadensfälle 
sofort untersucht und entsprechende Verhütungs
maßnahmen eingeleitet werden.

g) bei der genossenschaftlichen Arbeit verletzte und 
akut erkrankte Betriebsangehörige sowie andere 
in den Betriebsstätten anwesende Personen, die 
in gleicher Weise betroffen sind, sofort einer ärzt
lichen Behandlung zuzuführen,

h) zu sichern, daß die Betriebsangehörigen vor der 
ersten Arbeitsaufnahme, der Übertragung einer 
anderen Arbeit sowie der Veränderung der Bedin
gungen am Arbeitsplatz und in regelmäßigen Ab
ständen über ihre Pflichten im Gesundheils- und 
Arbeitsschutz sowie Brandschutz belehrt werden,

i) Unfälle, Erkrankungen und Schadensfälle entspre
chend der Anlage zu dieser Anordnung zu melden 
und darüber hinaus die Kontrollorgane des Ge
sundheits- und Arbeitsschutzes sowie Brandschut
zes bei der Ausübung ihrer Tätigkeit in jeder 
Form zu unterstützen (Anlage),

k) zu gewährleisten, daß die Leiter von räumlich 
getrennten Betriebsabteilungen und Meisterberei
chen je ein Arbeitsschutzkontrollbuch führen. In 
das Arbeitsschutzkontrollbuch sind insbesondere 
alle Arbeitsunfälle, Arbeitsschutzbelehrungen und 
Mängel im Arbeitsschutz sowie die Maßnahmen 
zu deren Beseitigung einzutragen. Die Sicherheits
beauftragten der Genossenschaft können entspre
chende Eintragungen vornehmen. Die Arbeits- 
schutzkontrollbücher sind mindestens vierteljähr
lich vom Vorsitzenden abzuzeichnen. Den Mitglie
dern ist in Vorbereitung der regelmäßigen Aus
wertung des Gesundheits- und Arbeitsschuizes in 
der Genossenschaft durch die Mitgliederversamm
lung rechtzeitig Einblick in das Arbeitsschutzkon
trollbuch zu gewähren,

l) zu sichern, daß von den Brandschutzverantwort
lichen und Brandschutzhelfern Kontrollbücher 
entsprechend § 5 Abs. 3 der Ersten Durchführungs
bestimmung vom 16. Januar 1961 zum Brand
schutzgesetz (GBl. II S. 49) geführt werden.

§6

(1) Die Betriebsangehörigen haben ihrem unmittelbar 
übergeordneten Leiter die festgestellten Mängel im 
Gesundheils- und Arbeitsschutz sowie Brandschutz so
fort zu melden. Entsprechendes gilt bei Unfällen und 
akuten Erkrankungen in den genossenschaftlichen Be
triebsstätten und an den Arbeitsplätzen der Betriebs
angehörigen außerhalb dieser Stätten, die sofort vom 
Verletzten bzw. Erkrankten oder von demjenigen zu 
melden sind, der zuerst Kenntnis davon erhält.

(2) Die Betriebsangehörigen sind verpflichtet, im In
teresse der Erhaltung der eigenen Gesundheit und im 
Interesse der Gesellschaft

a) bei der ständigen Verbesserung des Gesundheits- 
und Arbeitsschutzes sowie Brandschutzes aktiv 
mitzuwirken,

b) die gesetzlichen Bestimmungen, die Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung und des Vorstandes der 
Genossenschaft sowie die entsprechenden Wei
sungen des Vorsitzenden, der Leiter der Betriebs
stätten und Arbeitsgruppen auf den genannten 
Gebieten zu befolgen,

c) an den Schulungen. Übungen und Belehrungen 
über den Gesundheits- und Arbeitsschutz sowie 
Brandschutz teilzunehmen und ihre Teilnahme an 
den genannten Belehrungen durch Unterschrift zu 
bestätigen,


